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Datum: 19. Juni 2019 
 
 
 
Betreff: Spielrecht ab der Saison 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
die Ausarbeitung eines neuen Spielrechts im BSKV wurde versucht so transparent wie 
möglich für die Mitglieder zu gestalten. So wurde der finale Vorschlag der Arbeitsgruppe 
Spielrecht nicht nur auf der Homepage und in sozialen Medien veröffentlicht, sondern auch 
direkt an unsere Mitglieder, die Vereine, per Mail verschickt und zu drei 
Informationsveranstaltungen in Erlangen, Landshut und Augsburg eingeladen. 
 
Dieser beschrittene Weg ist nach der Sitzung des Verbandssportausschusses vom 14./15. 
Juni nicht vorbei und somit erhalten Sie noch folgende Information: 
 
Im Verbandssportausschuss, dem 6 Verbandsfunktionäre und 8 Bezirksvertreter angehören, 
wurde u. a. über den finalen Vorschlag des Spielrechts entschieden. Dieser wurde 
mehrheitlich mit 12-1 Stimmen angenommen (der Bezirkssportwart von Schwaben war zur 
Zeit der Abstimmung nicht mehr anwesend).  
 
Eine Ergänzung aus dem Bezirk Oberfranken wurde nach einer längeren Diskussion noch 
zum ausgearbeiteten Spielrecht vorgenommen:  
 
Wenn ein Spieler an einem Spieltag nicht zum Einsatz kommt, „arbeitet“ er sich durch die 
„Pause“ automatisch wieder eine Mannschaft nach unten und kann am darauffolgenden 
Spieltag entsprechend eingesetzt werden. (Bsp: Spielwoche 1: Einsatz in Mannschaft 2 - 
Spielwoche 2: kein Einsatz - Spieler kann in Spielwoche 3 in den Mannschaften 1, 2, 3 und 4 
zum Einsatz kommen). 
 
Des Weiteren wurde auf Grund eines Antrags des Landshuter Keglervereins beschlossen, 
dass ab der kommenden Saison 2019/20, sechs Aushilfseinsätze erlaubt sind, statt wie 
bisher vier Aushilfseinsätze. Die Bundesligaregelung bleibt hiervon unberührt und gilt 
weiterhin (in der Saison 2019/20), d.h. mit dem 5. Einsatz in der Bundesliga ist man gem. 
3.3.4.3.1. BSKV-SpO a3) Bundesligaspieler. 

 
 
An alle Mitglieder im Bayerischen 
Sportkegler- und Bowlingverband e.V. 
 

Stellv. Vizepräsident Sport 
Sebastian Kaiser 
Rollnerstraße 70 
90408 Nürnberg 
Mobil: ( 0151 )  43 19 48 29 
E-Mail:  stellv.vizepraesident-
sport@bskv.de 



     Bayerischer Sportkegler- und  
       Bowlingverband e.V. 

  
 
 

Rechtsgeschäfte bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des BSKV-Präsidiums Seite 2 
 
BSKV e.V. Geschäftsstelle Bankverbindung: Registergericht 
Georg-Brauchle-Ring 93 Kreuzgasse 7, 91207 Lauf Sparkasse Nürnberg Amtsgericht München 
80992 München Telefon (09123) 999 635 IBAN  DE50 7605 0101 0001 0283 04 Registernummer 18 518 
www.bskv.de info@bskv.de BIC  SSKNDE77XXX Gerichtsstand München 
   Steuernr.: 143/211/00601 

 

 
An den diesjährigen BSKV-Ligatagen am 19.07. in Unterschleißheim, am 20.07. in 
Regensburg und am 21.07. in Haßfurt wird das Thema Spielrecht auch wieder einen großen 
Tagesordnungspunkt einnehmen und den Anwesenden näher erläutert werden. Hierzu ergeht 
an dieser Stelle herzlichste Einladung! Die Einladung finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Für zwischenzeitliche Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 

Sebastian Kaiser 
Stellv. Vizepräsident Sport 
Leiter Arbeitsgruppe Spielrecht 
 
 
 
Anlagen 


